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RÜCKBLENDE 
DIW WOCHENBERICHT VOR 70 JAHREN

Die Entwicklung der Erdölwirtschaft in der Welt 1951

Die Weltförderung von Erdöl hat im Jahre 1951 ihre seit 
vielen Jahren fast ununterbrochen anhaltende Steigerung 
weiter fortgesetzt. Gerade in der westlichen Welt — und 
hier in der typischen Unternehmungsform großer inter-
nationaler Kapitalgesellschaften — ist die Entwicklung im 
letzten Jahrzehnt erfolgreich, ja geradezu stürmisch ver-
laufen. Der Erdölverbrauch hat auch in dem vergange-
nen Jahr nicht nur mit der allgemeinen Konjunkturen-
twicklung zugenommen, sondern infolge der ständi-
gen Erschließung neuer Verbrauchsmärkte, namentlich 
infolge der sich weiter rasch ausdehnenden Motorisie-
rung, aber auch infolge der immer noch anhaltenden Ver-
drängung anderer Energieträger — insbesondere der 
Kohle — durch flüssige Treibstoffe, einen unverhältnis-
mäßigen Wachstumskoeffizienten aufgewiesen. Während 
die allgemeine Industrieproduktion der Welt 1951 gegen-
über der Vorkriegszeit um höchstens 50 vH gestiegen 
ist, hat sich die Erdölförderung mehr als verdoppelt. Das 
Erdöl ist nahezu der einzige Rohstoff, bei dem die Ver-
sorgungslage im jüngsten Zeitabschnitt keinerlei ernst-
lichen Schwierigkeiten begegnet ist. Weniger erfolgreich 
sind hierbei, soweit zuverlässige oder wenigstens glaub-
würdige Angaben überhaupt die Ostblockländer. Während 
in den Vereinigten Staaten, Venezuela und Vorderasien 
die Erdölproduktion immer neue Rekordziffern aufweist, 
bleibt die Erdölförderung in der Sowjetunion und in den 
von ihr abhängigen Ländern danach weit hinter den Plä-
nen zurück.

Aus dem Wochenbericht Nr. 10 vom 7. März 1952
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Belastung der Bruttoeinkommen von Zweitverdienenden in Prozent
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ZITAT

„Mit der Abschaffung der Lohnsteuerklasse V will die Ampel-Koalition die hohen Steu-

erbelastungen der zweitverdienenden EhepartnerInnen reduzieren. Das sollte durch eine 

Reform des Ehegattensplittings ergänzt werden.“ 

 

— Stefan Bach —

AUF EINEN BLICK

Abschaffung der Lohnsteuerklasse V sinnvoll, 
ersetzt aber keine Reform des Ehegattensplittings
Von Stefan Bach, Peter Haan und Katharina Wrohlich

•	 Bundesregierung plant Reform der Lohnsteuer und Abschaffung der 
Lohnsteuerklassenkombination III/V für Ehepaare

•	 Hohe Belastungen durch die Lohnsteuer bei Zweitverdienenden sollen so vermieden werden

•	 Möglichkeit, den Steuervorteil des Ehegattensplittings bei der Lohnsteuerklassenkombination IV/
IV zu nutzen, soll gestärkt werden

•	 Beschäftigungswirkungen dieser Reform sind empirisch schwer abzuschätzen

•	 Abschaffung der Lohnsteuerklassen III/V ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, sollte aber 
um eine Reform des Ehegattensplittings ergänzt werden

http://www.diw.de/mediathek


160 DIW Wochenbericht Nr. 10/2022 DOI: https://doi.org/10.18723/diw_wb:2022-10-1

ABSTRACT

Die Ampel-Koalition plant die Abschaffung der Lohnsteuer-

klassenkombination III und V für Ehepaare. Dadurch sollen 

die hohen Lohnsteuerbelastungen von zweitverdienenden 

EhepartnerInnenn in der Steuerklasse V vermieden werden. 

Bei der dann geltenden Lohnsteuerklassenkombination IV/IV 

sinken die Grenz- und Durchschnittsbelastungen von Zweit-

verdiensten erheblich, die Belastungen der Erstverdienste 

steigen dagegen. Zu hohe Lohnsteuerzahlungen gegenüber 

der gemeinsamen Einkommensteuerveranlagung können 

vermieden werden, wenn EhepartnerInnen eine Besteuerung 

entsprechend ihres Anteils an der gemeinsamen Einkom-

mensteuer beantragen (Faktorverfahren). Ergänzend könnte 

ein automatischer gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich 

angeboten werden. Spürbare Beschäftigungswirkungen 

dieser Maßnahmen sind nur zu erwarten, soweit  Paare ihre 

Erwerbsentscheidungen von den laufenden Lohnsteuerbe-

lastungen und nicht von der letztlich maßgeblichen Steuer-

belastung im Rahmen der gemeinsamen Einkommensteuer 

abhängig machen. Dies ist allerdings unsicher und schwer 

abzuschätzen, da es hierfür nur wenig empirische Evidenz 

gibt. Die Reform der Lohnsteuer sollte längerfristig um eine 

Reform des Ehegattensplittings ergänzt werden, vor allem bei 

hohen Einkommen und hohen Einkommensteuervorteilen 

durch das Ehegattensplitting.

Die Ampel-Koalition plant eine Reform bei der Lohnsteuer 
von EhepartnerInnen.1 Die Kombination der Lohnsteuer-
klassen III und V soll abgeschafft werden. Im Gegenzug 
soll die Möglichkeit gestärkt werden, bei der Lohnsteuer 
in der Steuerklasse IV/IV den Steuervorteil des Ehegatten-
splittings nach den jeweiligen Anteilen an der gemeinsa-
men Einkommensteuerlast zu verteilen (Faktorverfahren). 
Mit dieser Reform sollen die hohen Belastungen von zweit-
verdienenden EhepartnerInnen im Lohnsteuerverfahren 
reduziert werden – das betrifft zumeist Ehefrauen, die häu-
fig deutlich geringere Einkommen haben als ihre Ehemän-
ner.2 Die Lohnsteuerbelastungen der Erstverdienenden, die 
derzeit in der Steuerklasse III wie Alleinverdiener besteuert 
werden, würden steigen.

Allerdings ist die Lohnsteuer nur eine Vorauszahlung auf 
die Einkommensteuer. Abweichende Steuerbelastungen wer-
den bei der Veranlagung zur Einkommensteuer im Folge-
jahr korrigiert.3 Insoweit ändert die Reform der Lohnsteuer 
die gesamte Einkommensteuerbelastung der Ehepaare und 
damit auch das Steueraufkommen zunächst nicht – unter 
der Annahme von konstanter Beschäftigung. Lediglich die 
zeitliche Verteilung der Steuerzahlungen sowie die Auftei-
lung der Steuerlast zwischen den PartnerInnen kann sich 
verschieben.

Ob die Lohnsteuer und deren Reform die Arbeitsmarktent-
scheidung der EhepartnerInnen beeinflusst – vor allem die 
der verheirateten Frauen – ist offen. Denn für die Belas-
tungswirkungen der Einkommensteuer bezogen auf das 
Jahreseinkommen ist letztlich die Veranlagung zur Einkom-
mensteuer maßgeblich. Sofern die Steuerpflichtigen die-
sen Zusammenhang nicht realisieren und sich bei ihren 
wirtschaftlichen Entscheidungen auch an den laufenden 

1	 Koalitionsvertrag (2021): Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nach-

haltigkeit. Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 115 (online verfügbar, ab-

gerufen am 24.2.2022. Dies gilt auch für alle anderen Online-Quellen dieses Berichts, sofern nicht 

anders vermerkt).

2	 Stefan Bach (2017): Frauen bekommen nur ein Drittel aller Einkommen. DIW Wochenbericht 

Nr. 43, 962-970 (online verfügbar).

3	 Das Veranlagungsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren zur Ermittlung der Bemessungs-

grundlage und Festsetzung der Einkommensteuer.

Abschaffung der Lohnsteuerklasse V 
sinnvoll, ersetzt aber keine Reform des 
Ehegattensplittings
Von Stefan Bach, Peter Haan und Katharina Wrohlich

STEUERN
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Lohnsteuerzahlungen orientieren, kann die Lohnsteuerre-
form die Arbeitsmarktbeteiligung erhöhen. Ferner beein-
flusst die Lohnsteuer sowie das daraus resultierende Net-
to-Arbeitsentgelt die Höhe der Lohnersatzleistungen.

Die Besteuerung des gemeinsamen Einkommens mit Ehe-
gattensplitting führt zu deutlich höheren Belastungen der 
Zweitverdienenden gegenüber einer Individualbesteuerung. 
Dies ist ein wichtiger Grund für das relativ geringe Arbeits-
volumen von verheirateten Frauen in Deutschland.4 Refor-
men des Ehegattensplittings, die SPD und Grüne im Wahl-
kampf vorgeschlagen hatten, plant die Ampel-Koalition nicht 
ausdrücklich. Sie kündigt aber eine Weiterentwicklung der 
der Familienbesteuerung an, mit der „die partnerschaft-
liche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit 
mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden“ soll.5 Es 
wurde aber nicht vereinbart, wie dies ausgestaltet sein soll.

Lohnsteuer zur Erhebung des laufenden 
Einkommensteueraufkommens

Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Ein-
kommensteuer für Arbeitseinkommen. Sie sichert das lau-
fende Steueraufkommen und vermeidet in einfachen Fäl-
len die Veranlagung zur Einkommensteuer. Die Arbeitgeber 
ziehen die Lohnsteuer monatlich vom Bruttolohn auf Rech-
nung ihrer Arbeitnehmer ab. Die Berechnung der Lohn-
steuer berücksichtigt Abzüge für Werbungskosten, Sonder-
ausgaben und Kinder, den Familienstand sowie den aktuel-
len Einkommensteuertarif.

Für Ehepaare sowie Alleinerziehende gibt es besondere 
Lohnsteuerklassen. Zusammenlebende EhepartnerInnen 
werden grundsätzlich in die Lohnsteuerklasse IV eingrup-
piert.6 Die Lohnsteuer wird dann wie in der Steuerklasse I 
berechnet, die für Ledige oder getrennt lebende Ehepartne-
rInnen gilt. Die PartnerInnen versteuern ihr eigenes Ein-
kommen unabhängig voneinander – es gilt Individualbe-
steuerung. Bei unterschiedlichen Einkommen der Partner-
Innen führt der progressive Einkommensteuertarif zu einer 
insgesamt höheren Lohnsteuerbelastung als dies bei einer 
gemeinsamen Einkommensteuerveranlagung mit Ehegat-
tensplitting der Fall ist. Nach einer Einkommensteuerer-
klärung und ‑veranlagung wird zu viel gezahlte Lohnsteuer 
zurückerstattet.

4	 Johannes Becker (2022): Ehegattenbesteuerung in Deutschland. Bertelsmann Stiftung (online 

verfügbar); Stefan Bach et al. (2020): Reform des Ehegattensplittings: Realsplitting mit niedrigem 

Übertragungsbetrag ist ein guter Kompromiss. DIW Wochenbericht Nr. 41, 785-794 (online verfüg-

bar); Maximilian Blömer, Przemyslaw Brandt und Andreas Peichl (2021): Raus aus der Zweitverdie-

nerinnenfalle. Reformvorschläge zum Abbau von Fehlanreizen im deutschen Steuer- und Sozial-

versicherungssystem. Bertelsmann Stiftung (online verfügbar); Ronald Bachmann, Philipp Jäger 

und Robin Jessen (2021): A split decision: Welche Auswirkungen hätte die Abschaffung des Ehegat-

tensplittings auf das Arbeitsangebot und die Einkommensverteilung? RWI Materialien 144 (online 

verfügbar); Martin Beznoska et al. (2019): Die Besteuerung von Ehepaaren in Deutschland. Ökono-

mische Effekte verschiedener Reformvorschläge. IW-Analysen 133 (online verfügbar).

5	 Koalitionsvertrag (2021), a. a. O., 115.

6	 Zum Folgenden ausführlich: Ulrike Spangenberg, Gisela Färber und Corinna Späth (2020): Mit-

telbare Diskriminierung im Lohnsteuerverfahren. Auswirkungen der Lohnsteuerklassen auf Netto-

einkommen und Lohnersatzleistungen. Working Paper Forschungsförderung Nr. 190, Hans-Böck-

ler-Stiftung, 25 ff. (online verfügbar).

Erhebliche Belastung von Zweitverdiensten in 
der Lohnsteuerklasse V

Um zu viel gezahlte Lohnsteuerbeträge (Überzahlungen) 
bei Paaren mit Alleinverdienenden oder Paaren mit deut-
lich unterschiedlichen Lohneinkommen zu vermeiden, gibt 
es die Lohnsteuerklassen III und V. In der Steuerklasse III 
wird die Lohnsteuer für Alleinverdienende berechnet. Dabei 
gilt das volle Splittingverfahren einschließlich des Abzugs 
beider Grundfreibeträge. Dadurch ist die Lohnsteuer deut-
lich niedriger als in den Steuerklassen I oder IV.

Zweitverdienende PartnerInnen müssen dann die Lohnsteu-
erklasse V wählen. Die Lohnsteuer wird dabei so bemessen, 
dass sie zusammen mit der Lohnsteuer der Erstverdienen-
den nach Steuerklasse III der gemeinsamen veranlagten 

Abbildung 1

Grenz- und Durchschnittsbelastung der Lohnsteuerklassen-
kombination III/V im Vergleich zur gemeinsamen 
Einkommensteuer (mit Splitting)
Ehepaar mit Erstverdienender oder Erstverdienendem mit einem zu 
versteuernden Einkommen von 45 000 Euro
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Einkommensteuertarif und Solidaritätszuschlag 2022.
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Massive Belastung der Zweitverdienenden in der Lohnsteuerklasse V.
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Einkommensteuer entspricht. Dabei wird angenommen, 
dass die Lohneinkommen von Erst- und Zweitverdienen-
den im Verhältnis von 60 zu 40 Prozent stehen. Bei größe-
ren Einkommensunterschieden fällt die Lohnsteuerzahlung 
zu gering aus (Unterzahlung), bei geringen Unterschieden 
entsteht eine Überzahlung.

Da bei Erstverdienenden in der Lohnsteuerklasse III bereits 
der volle Splittingtarif wirksam ist, ist die Lohnsteuerklasse 
V so konstruiert, dass das zugrundliegende steuerpflich-
tige Einkommen als Nebenverdienst dem mutmaßlichen 
gemeinsamen Einkommen hinzugerechnet und darauf die 
zusätzliche Einkommensteuerbelastung berechnet wird.7 
Der Nebenverdienst unterliegt der vollen Progression der 

7	 Einkommensteuergesetz (EStG) § 39b, Absatz 2, Satz 7 (online verfügbar). 

Einkommensteuer. Dies führt zu erheblichen Belastungen 
von Zweitverdiensten in der Lohnsteuerklasse V sowohl im 
Vergleich zur Lohnsteuerklasse IV als auch im Vergleich zur 
gemeinsamen Besteuerung nach der Einkommensteuerver-
anlagung. Entsprechend niedriger sind die Belastungen der 
Erstverdienenden in der Steuerklasse III.

Die Wirkungen dieser Regeln auf die Grenz- und Durch-
schnittsbelastung des Erst- und Zweitverdienstes sind erheb-
lich. Diese werden hier für ein Ehepaar mit einem oder einer 
Erstverdienenden mit einem zu versteuernden Einkommen 
von 45 000 Euro im Jahr dargestellt (Abbildungen 1 bis 3).8

In der Steuerklasse III bezahlt der oder die Erstverdienende 
auf ihr zu versteuerndes Einkommen einen Grenzsteuersatz 
von gut 27 Prozent und einen Durchschnittssteuersatz von 
knapp 13 Prozent (Abbildung 1). Zweitverdienende unter-
liegen schon bei geringen Einkommen einer Grenz- und 
Durchschnittsbelastung von 14 Prozent. Ab einem zu ver-
steuernden Einkommen von 8 000 Euro steigen Grenz- und 
Durchschnittsbelastung sehr steil an. Bei einem jährlichen 
Bruttolohn von 20 000 Euro bis 35 000 Euro (dies entspricht 
einem zu versteuernden Einkommen zwischen 15 000 Euro 
bis 30 000 Euro), in dem sich die meisten zweitverdienenden 
Ehefrauen bewegen, liegt die Grenzbelastung durchgängig 
bei 42 Prozent, die Durchschnittsbelastung beträgt zwischen 
20 Prozent und 30 Prozent. Die nach der Veranlagung maß-
gebliche gemeinsame Einkommensteuerbelastung bewegt 
sich zwischen den Belastungen der EhepartnerInnen.

Allerdings führt die Lohnsteuerklassen-Kombination III/V 
bei niedrigen Einkommen der Zweitverdienenden zu einer 
deutlichen Unterzahlung durch die Lohnsteuer, die in dem 
hier gewählten Beispiel bis zu 1 600 Euro im Jahr oder 3 Pro-
zent des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens 
ausmachen kann. Daher ist bei dieser Steuerklassenkom-
bination eine Veranlagung zur Einkommensteuer vorge-
schrieben, bei der in diesen Fällen die Einkommensteuer 
nachzuzahlen ist. Ab einem zu versteuernden Einkommen 
von Zweitverdienenden von 30 000 Euro führt die Kombi-
nation III/ V zu einer Überzahlung, ab 32 000 Euro ist die 
Kombination IV/IV günstiger.

Lohnsteuerklassenkombination IV/IV entlastet 
Zweitverdienste kräftig – Faktorverfahren 
vermeidet Überzahlungen

Die Lohnsteuerklassenkombination IV/IV kehrt dieses Bild 
vollständig um (Abbildung 2). Hier gilt bei der Lohnsteuer 
die Individualbesteuerung. Auch Zweitverdienende haben 
einen eigenen Grundfreibetrag und die Steuerbelastung 
steigt mit dem normalen Einkommensteuertarif. Bei den 

8	 Bei Standardabzügen entspricht ein versteuerndes Einkommen von 45 000 Euro einem jähr-

lichen Bruttolohn von 56 000 Euro und damit dem Durchschnittslohneinkommen männlicher 

Vollzeitbeschäftigter im Jahr 2020. Statistisches Bundesamt (2021): Verdienste und Arbeitskosten. 

Arbeitnehmerverdienste 2020. Fachserie 16 Reihe 2.3, Tabelle 1.1 (online verfügbar).

Abbildung 2

Grenz- und Durchschnittsbelastung der Lohnsteuerklassen-
kombination IV/IV im Vergleich zur gemeinsamen 
Einkommensteuer (mit Splitting)
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versteuernden Einkommen von 45 000 Euro

0

10

20

30

40

50

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Zu versteuerndes Einkommen der oder des Zweitverdienenden in Euro

Zweitverdienende/r Lohnsteuerklasse IV

Erstverdienende/r Lohnsteuerklasse IV

Gemeinsame 

Einkommensteuer

(mit Splitting) 

−10

0

10

20

30

40

50

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Zu versteuerndes Einkommen der oder des Zweitverdienenden in Euro

Zweitverdienende/r 

Lohnsteuerklasse IV

Mehr-/Minderbelastung des Ehepaars

gegenüber Veranlagung 

Erstverdienende/r Lohnsteuerklasse IV

Gemeinsame 

Einkommensteuer

(mit Splitting) 

Grenzbelastung in Prozent

Durchschnittsbelastung in Prozent

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Einkommensteuertarif und Solidaritätszuschlag 2022.
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Lohnsteuerklasse IV bedeutet Individualbesteuerung des laufenden Einkommens.

https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__39b.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-16.html
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Erstverdienenden fällt dagegen der Splittingvorteil weg. Im 
hier gewählten Beispiel mit einem zu versteuernden Ein-
kommen von 45 000 Euro haben die Erstverdienenden in der 
Lohnsteuerklasse IV eine Grenzbelastung von gut 36 Pro-
zent und eine Durchschnittsbelastung von gut 22 Prozent.

Allerdings entsteht in der Lohnsteuerklassenkombination 
IV/IV bei geringen Zweitverdiensten gegenüber der gemein-
samen Einkommensteuer eine deutliche Überzahlung, da 
der Splittingvorteil in diesen Fällen besonders hoch ist. 
Hinzu kommt, dass Ehepaare seit 2010 das Faktorverfah-
ren wählen können. Dabei wird die Lohnsteuer nach der 
Steuerklasse IV um einen Faktor vermindert, der sich aus 
dem Verhältnis der gemeinsamen Einkommensteuer zur 
Summe der Lohnsteuer der PartnerInnen für die voraussicht-
lichen Einkommen ergibt. Hierdurch wird die Überzahlung 
der Lohnsteuer vermieden, so dass vor allem die Lohnsteu-
erbelastungen des oder der Erstverdienenden bei niedrigem 
Zweitverdiener-Einkommen deutlich sinken (Abbildung 3). 
Entsprechend sinken auch die Belastungen niedriger Zweit-
verdienste mit Einkommen oberhalb des Grundfreibetrags.

Das Faktorverfahren wird bisher nur von weniger als einem 
Prozent der lohnsteuerpflichtigen Ehepaare genutzt.9 Es ist 
kaum bekannt und wohl auch unattraktiv, da das Antrags-
verfahren aufwändig ist und alle zwei Jahre erneuert wer-
den muss.10 Beide Ehepartner müssen ihren voraussicht-
lichen Jahreslohn angeben und verschiedene Angaben zu 
Versorgungsbezügen und Renten-, Kranken und Pflegever-
sicherung machen. Vor allem bei wechselnden oder unste-
tigen Beschäftigungen sind diese Angaben nur schwer zu 
leisten. Dies dürfte viele Steuerpflichtige überfordern oder 
abschrecken.

Lohnsteuerklassenwahl hat deutliche Wirkungen 
auf Nettoeinkommen …

Die Einkommenswirkungen der Lohnsteuerklassenwahl 
sind hoch (Abbildung 4). Bei der Darstellung bezogen auf 
den Bruttojahreslohn sind auch die Arbeitnehmer-Sozialbei-
träge berücksichtigt, bei der Pflegeversicherung ist der nied-
rigere Beitragssatz für Versicherte mit Kindern angesetzt.

In der Lohnsteuerklasse V liegt die Belastung des Brutto-
lohns durchgängig über alle Einkommensgruppen um min-
destens 10 Prozentpunkte höher als in der Lohnsteuerklasse 
IV. Bei Jahresbruttolöhnen von 20 000 Euro bis 35 000 Euro, 
in denen sich die meisten zweitverdienenden Ehefrauen 
bewegen, macht die Mehrbelastung 11 bis 12 Prozentpunkte 
aus – das sind 200 bis 300 Euro im Monat. Das Faktorverfah-
ren reduziert die Lohnsteuerbelastung noch etwas stärker, je 
nach Einkommen des Erstverdienenden – im hier gewähl-
ten Beispiel sind es bis zu 0,5 Prozentpunkte bei Bruttolöh-
nen um die 24 000 Euro.

9	 Spangenberg, Färber, Späth (2020), a. a. O., 29 f.

10	 Vgl. Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern, 2 (online verfügbar).

… und wirkt sich auf Lohnersatzleistungen aus

Entsprechend ist bei der Lohnsteuerklasse V das laufende 
Nettolohneinkommen am geringsten. Dieses ist für die 
Berechnung der meisten Lohn- beziehungsweise Entgelt
ersatzleistungen der Sozialversicherungen und staatlicher 
Behörden maßgeblich. Vor allem betrifft dies das Arbeits-
losengeld einschließlich Kurzarbeiter- und Insolvenzgeld, 
Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld sowie eine 
Reihe weiterer Leistungen.11

11	 Weitere Leistungen sind Verletztengeld und Übergangsgelder der gesetzlichen Unfall- und 

Rentenversicherung, das Pflegeunterstützungsgeld der gesetzlichen Pflegeversicherung oder Ver-

dienstausfallentschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Dabei wird das wegfallende Net-

toeinkommen zumeist zu mindestens 60 Prozent ersetzt, bei Familien mit Kindern zu 67 Prozent, 

bei manchen Leistungen wie dem Krankengeld auch mehr, mitunter ist auch temporär ein voll-

ständiger Einkommensersatz vorgesehen. Dazu auch Spangenberg, Färber, Späth (2020), a. a. O., 

191 f.

Abbildung 3

Grenz- und Durchschnittsbelastung der Lohnsteuerklassen-
kombination IV/IV-Faktor im Vergleich zur gemeinsamen 
Einkommensteuer (mit Splitting)
Ehepaar mit Erstverdienender oder Erstverdienendem mit einem zu 
versteuernden Einkommen von 45 000 Euro
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Einkommensteuertarif und Solidaritätszuschlag 2022.

© DIW Berlin 2022

Lohnsteuerklasse IV-Faktor berücksichtigt auch Splittingvorteil.

https://www.steuertipps.de/downloads/article/aav_14091535424/1/aav_Antrag_Steuerklassenwechsel_23082021.pdf
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Nettoeinkommen – sich verheiratete Personen bei ihrer Ent-
scheidung, ob und wieviel sie arbeiten, orientieren.

Angesichts der Auswirkungen, die eine Abschaffung der 
Lohnsteuerklassenkombination III/V auf die individuel-
len monatlichen Einkommen der jeweiligen PartnerIn-
nen haben, dürften Zweitverdienende ihre Beschäftigung 
erhöhen – auch wenn sich nicht genau abschätzen lässt, in 
welchem Umfang. Im Gegenzug kann aber auch erwartet 
werden, dass die Person mit den höheren Einkommen, die 
durch die Abschaffung der Steuerklasse III nun eine deutlich 
höhere Grenzbelastung ihres Einkommens hat, ihre Beschäf-
tigung reduziert. Die Literatur zeigt, dass die Arbeitsange-
botseffekte bei Frauen, die in der Regel das geringere Ein-
kommen haben, höher als bei Männern sind.12 Daher sollte 
der Gesamteffekt positiv sein. Insofern kann die geplante 
Lohnsteuerreform positive Auswirkungen für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt haben und 
darüber hinaus eventuell auch zur Verringerung der unglei-
chen Aufteilung von Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorge-
arbeit im Haushalt beitragen.

Automatischer gemeinsamer Lohnsteuer-
Jahresausgleich wäre eine sinnvolle Ergänzung 
zum Faktorverfahren

Wenn nach der Abschaffung der Lohnsteuerklassenkom-
bination III/V eine Überzahlung der Lohnsteuer vermie-
den werden soll, muss die Beantragung des Faktorverfah-
rens erleichtert werden. Zugleich kann oder sollte man das 
Faktorverfahren aber nicht zwingend für alle Ehepaare vor-
schreiben, da dies den Datenschutz und das Steuergeheim-
nis potentiell verletzen würde.

Ferner sollte man vermeiden, dass Ehepaare den Splitting-
vorteil der gemeinsamen Veranlagung nicht nutzen und 
letztlich zu viel Steuern zahlen, vor allem Paare mit gerin-
gem Einkommen. Denn bei der Lohnsteuerklassenkombina-
tion IV/IV ist eine Einkommensteuerveranlagung nicht zwin-
gend erforderlich, sofern die Steuerpflichtigen keine indivi-
duellen Freibeträge bei der Lohnsteuer beantragt haben oder 
keine sonstigen Gründe für die Veranlagung bestehen (etwa 
Lohnersatzleistungen oder sonstige Einkünfte).

Eine pragmatische Ergänzung zum Faktorverfahren wäre 
ein automatischer gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich 
zwischen den PartnerInnen nach Ablauf des Kalenderjah-
res. Dazu müssten die EhepartnerInnen nur eine Bank-
verbindung angeben, bräuchten aber keine komplizierten 
Angaben wie beim Faktorverfahren zu machen. Im folgen-
den Frühjahr würde das Finanzamt einen Lohnsteuer-Aus-
gleich für die PartnerInnen machen, ihnen einen Bescheid 
schicken und zu viel gezahlte Lohnsteuern erstatten. Zusätz-
lich könnte man den Steuerpflichtigen nach dem ersten 
Jahresausgleich anbieten, das Faktorverfahren zu wählen, 
ohne dass dazu komplizierte Formulare ausgefüllt werden 
müssten.

12	 Becker (2022), a. a. O., 16 f.

Damit beeinflusst die Wahl der Lohnsteuerklasse die Höhe 
dieser Leistungen beträchtlich. Ein Wegfall der Lohnsteuer-
klasse V führt zu höheren Leistungen bei den Lohnersatz-
leistungen für Zweitverdienende. Zugleich beziehen Erst-
verdienende in der bisherigen Lohnsteuerklasse III gerin-
gere Leistungen.

Beschäftigungswirkungen der Lohnsteuerreform 
möglich, aber unsicher

Unter der Annahme, dass sich das Arbeitsangebot nicht ver-
ändert, sollte sich das Steueraufkommen durch die Abschaf-
fung der Steuerklassenkombination III/V kaum ändern. 
Abweichende Steuerbelastungen werden bei der Veranla-
gung zur Einkommensteuer im Folgejahr korrigiert. Aller-
dings ist die Annahme eines konstanten Arbeitsangebots 
nicht plausibel. Die zentrale empirische Frage ist, ob das 
Arbeitsangebot vom individuellen monatlichen Nettoein-
kommen abhängt oder ob sich die EhepartnerInnen eher am 
gemeinsamen Netto-Jahreseinkommen orientieren, das über 
die Steuererklärung durch die Einkommensteuer bestimmt 
wird. Diese geschieht meist im folgenden Frühjahr und 
Sommer, bei freiwilliger Veranlagung mitunter auch erst 
deutlich später.

Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass für manche ver-
heirateten Frauen und Männer nicht nur das gemeinsame 
Netto-Jahreseinkommen sondern auch das monatliche indi-
viduelle Nettoeinkommen eine Rolle für die Arbeitsangebots
entscheidung spielt. Wie stark die Effekte einer Abschaf-
fung der Lohnsteuerklassenkombination III/V sind, hängt 
entscheidend davon ab, an welcher Größe – gemeinsame 
Netto-Jahreseinkommen oder individuelles monatliche 

Abbildung 4

Belastung Zweitverdienende/r mit Sozialbeiträgen und 
Lohnsteuer bei verschiedenen Lohnsteuerklassen
Ehepaar mit Erstverdienender oder Erstverdienendem mit einem zu 
versteuernden Einkommen von 45 000 Euro
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Lohnsteuerklasse V erhöht Belastungen der Zweitverdienste massiv.
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Dies wäre faktisch eine automatische Steuerveranlagung 
und würde vielen Paaren die Einkommensteuererklärung 
ersparen, die derzeit nur wegen der Lohnsteuerklassen-
kombination III/V eine Steuererklärung abgeben müssen, 
aber ansonsten keine weiteren Abzüge deklarieren. Ferner 
bestünde der Vorteil, dass ein unterjähriger Lohnsteueraus-
gleich stattfinden würde, falls der Arbeitgeber keinen Lohn-
steuer-Jahresausgleich macht.13 Dies wäre auch ein großer 
Schritt in Richtung von vorausgefüllten Steuererklärungen 
(Easy Tax), die im Ampel-Koalitionsvertrag angekündigt wer-
den und eine erhebliche Vereinfachung bei der Steuererklä-
rung bedeuten würden.14

Fazit: Reform des Ehegattensplittings weiterhin 
sinnvoll

Die Abschaffung der Lohnsteuerklasse V ist ein Schritt in 
die richtige Richtung. Die hohen laufenden Belastungen 
von Zweitverdienenden in der Lohnsteuerklasse V werden 
vermieden. Dies betrifft zumeist Frauen. Wenn Teilzeit 

13	 Dies führt derzeit zu spürbaren Überzahlungen bei der Lohnsteuer, dazu Tobias Hauck und 

Luisa Wallossek (2021): Automatische Einkommensteuererstattungen zur Entlastung niedriger Ein-

kommen. Wirtschaftsdienst 2021, Heft 12 (online verfügbar).

14	 Koalitionsvertrag (2021), a. a. O., 166. Zudem könnte ein automatisiertes Veranlagungsverfah-

ren weitere Einkünfte einbeziehen, die den Finanzbehörden gemeldet werden, insbesondere Alter-

seinkommen und Lohnersatzleistungen.

erwerbstätige Frauen 200 bis 300 Euro mehr im Monat auf 
ihrem Konto haben, stärkt das ihre Verhandlungsposition im 
Haushalt und erhöht auch tendenziell ihr Arbeitsangebot.  
Da sich allerdings viele Paare vermutlich am gemeinsamen 
Nettoeinkommen nach der Einkommensteuerveranlagung 
und somit am Ehegattensplitting orientieren, sind die positi-
ven Wirkungen einer Reform der Lohnsteuerklassen auf die 
Beschäftigung von verheirateten Frauen und deren Gleich-
stellung im Arbeitsleben begrenzt.

Daher sollte die Reform der Lohnsteuer längerfristig um eine 
Reform des Ehegattensplittings ergänzt werden, vor allem 
bei hohen Einkommen und hohen Steuervorteilen durch das 
Splitting. Als Kompromisslinie zeichnet sich hierzu in der 
Reformdiskussion in den letzten Jahren zumeist ein „Real-
splitting“ ab.15 Dabei würde sich für Ehepaare mit niedri-
gen und mittleren Einkommen – also für die überwiegende 
Mehrheit der Paare – nichts oder nur wenig ändern. Entspre-
chend gering wären allerdings die Beschäftigungseffekte, die 
zudem erst langfristig entstehen, soweit ein Bestandsschutz 
für bestehende Ehen oder ältere Ehepaare vorgesehen ist.

15	 Analog zu den Regelungen für Unterhaltszahlungen zwischen getrennt lebenden oder ge-

schiedenen EhepartnerInnen können dabei die höherverdienenden PartnerInnen einen Übertra-

gungsbetrag als Sonderausgaben von ihren steuerpflichtigen Einkommen abziehen, den die emp-

fangenden PartnerInnen als sonstige Einkommen versteuern müssen. Vergl. dazu Bach u. a. (2020), 

a. a. O.
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1.	 Herr Bach, die Ampel-Koalition plant Reformen bei 

der Lohnsteuer von EhepartnerInnen. Was genau soll 

geändert werden? Geplant ist, die Lohnsteuerklasse V 

abzuschaffen. Diese wird von vielen teilzeitbeschäftigten 

Ehefrauen in Kombination mit der Lohnsteuerklasse III beim 

Partner gewählt. Sie führt zu sehr hohen Belastungen durch 

die Lohnsteuer auf den laufenden Verdienst. 

2.	 Wird sich das durch diese Reform ändern? Beim Lohn-

steuerverfahren schon. In den für die teilzeitarbeitende 

Frauen typischen Einkommensverhältnissen von 20 000 

bis 35 000 Euro Bruttolohn bedeutet ein Wechsel zur 

Lohnsteuerklasse IV, dass diese Frauen 200 bis 300 Euro 

mehr im Monat in die Familienkasse einbringen. Der besser 

verdienende Partner zahlt dann natürlich mehr Lohnsteuer 

und bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird das 

wieder ausgeglichen, da dann die gemeinsame Besteuerung 

mit Ehegattensplitting maßgeblich ist. 

3.	 Das Ehegattensplitting wird schon seit Jahren kontro-

vers diskutiert. Wenn jetzt eine Reform der Lohnsteuer-

klassen angegangen wird, warum wird dann nicht auch 

gleich das Ehegattensplitting mit in Angriff genommen? 

In der Tat ersetzt diese Reform keine Reform des Ehegatten-

splittings. Das ist aber umstritten in der Politik, weil daran 

viele festhalten wollen, insbesondere die Union, die über den 

Bundesrat eingebunden ist. Hier ist im Moment allerdings 

keine Reformperspektive zu erkennen und deswegen ver-

sucht man jetzt, zumindest über das Lohnsteuerverfahren 

Fehlanreize zu verringern.

4.	 Wie schätzen Sie die Beschäftigungswirkungen der 

Lohnsteuerklassenreform ein? Die Beschäftigungswirkun-

gen können potenziell schon spürbar sein, wenn man sich 

die extremen Belastungsunterschiede gerade bei den in 

Teilzeit arbeitenden Frauen anschaut. Aber wir vermuten, 

dass sich viele Paare letztlich doch an dem gemeinsamen 

Veranlagungsergebnis orientieren. Deswegen sind die 

Beschäftigungswirkungen vermutlich schwach positiv, aber 

größere Effekte erwarten wir nicht.

5.	 Hätte man bei einer Reform nicht auch gleich das 

gesamte Verfahren vereinfachen können? Wenn die 

Lohnsteuerklasse V abgeschafft wird, fallen die Paare auf 

die Lohnsteuerklassenkombination IV/IV zurück. Das ist 

praktisch eine Individualbesteuerung. Dies hat den Nachteil, 

dass der Splittingvorteil komplett wegfällt und über die 

Veranlagung zur Einkommensteuer wieder eingeführt 

werden muss. Die Veranlagung ist aber nicht zwingend 

erforderlich bei der IV/IV Kombination. Die Alternative 

wäre das sogenannte Faktorverfahren, das die Ehepartner 

aber auch beantragen müssen. Diese Möglichkeit ist wenig 

bekannt und wird wenig genutzt, weil das relativ kompli-

ziert beantragt werden muss. Wir schlagen deshalb einen 

Lohnsteuerjahresausgleich vor, den die Partner einfach 

beantragen können und den das Finanzamt automatisch im 

nächsten Frühjahr macht, wenn alle Informationen vorliegen. 

Das wäre eine vereinfachte, vorausgefüllte Steuererklärung, 

die automatisch durchläuft. 

6.	 Wie bewerten Sie insgesamt die geplante Lohnsteuerre-

form? Die Reform geht in die richtige Richtung, weil sie die 

sehr hohen Belastungen der ZweitverdienerInnen reduziert. 

Man sollte allerdings das Lohnsteuerverfahren in der Steu-

erklasse IV, insbesondere das Faktorverfahren, vereinfachen 

und durch einen automatisierten Steuerausgleich ergänzen, 

damit alle Ehepaare von der Reform profitieren und nicht 

in der Steuerklassenkombination IV/IV zu viel Einkommen-

steuer zahlen. Außerdem sollte man das Ehegattensplitting 

durch ein Realsplitting ersetzen, das Einkommensteuer-

vorteile bei hohen Einkommen deutlich begrenzt, sie bei 

geringen und mittleren Einkommen aber erhält.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

Stefan Bach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

Abteilung Staat im DIW Berlin

INTERVIEW

„Automatischer Jahresausgleich 
ist sinnvolle Ergänzung zur 
Lohnsteuerreform.“
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ERRATUM

Erratum zum DIW Wochenbericht Nr. 6/2022

„Zukunft des europäischen Energiesystems: Die Zeichen stehen auf Strom“

von Franziska Holz, Alexander Roth, Robin Sogalla, Frank Meißner, Georg Zachmann, Ben McWilliams und Claudia Kemfert

Auf der Seite „Auf einen Blick“ sowie auf der Seite 77 des DIW Wochenberichts Nr. 6/2022 hat sich im Bericht „Zukunft des 
europäischen Energiesystems: Die Zeichen stehen auf Strom“ leider der Fehlerteufel eingeschlichen, die Abbildungen auf 
beiden Seiten wurden korrigiert. Die korrigierte Abbildung von der Seite „Auf einen Blick“ finden Sie nachfolgend. Die Abbil-
dung auf der Seite 77 hat den gleichen Inhalt wie die hier abgebildete Abbildung. Wir bitten die Fehler zu entschuldigen!

Das Verhältnis von Nutzenergie zu eingesetzter Energie (Gesamtwirkungsgrad) ist bei direkter Elektrifizierung  
am höchsten

© DIW Berlin 2022Quelle: Eigene Darstellung.
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Mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro 

pro Stunde löst Bundeskanzler Olaf Scholz eines seiner zentra-

len Wahlkampfversprechen ein. Von derzeit 9,82 Euro über den 

Zwischenschritt von 10,45 Euro im Sommer wird der Mindest-

lohn am 1. Oktober seine geplante Höhe von 12 Euro erreichen. 

Mit rund 22 Prozent ist dies der bislang stärkste Anstieg inner-

halb eines Kalenderjahres seit Bestehen des Mindestlohns.  

Bereits die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 war 

begleitet von der Befürchtung massiver Arbeitsplatzverluste, 

die sich aber empirisch nicht bestätigt haben. Dass signifikante 

negative Beschäftigungseffekte des Mindestlohns ausblieben, 

lässt sich aus Sicht der modernen Arbeitsmarktforschung gut 

erklären. Grundsätzlich gilt: Die Wirkung des Mindestlohns auf 

die Beschäftigungs- und Lohnstruktur ist ein Zusammenspiel 

von Marktstruktur, Preisüberwälzungs- und Substitutionsmög-

lichkeiten und unterscheidet sich nach Branche und Region. 

Hinzu kommt, dass der Mindestlohn auch Produktivitätseffekte 

nach sich zieht. Mit der Einführung des Mindestlohns hat sich 

Beschäftigung weg von weniger produktiven Unternehmen hin 

zu solchen mit höherer Produktivität verlagert. Dies bedeutet, 

dass zwar einige Arbeitsplätze verschwunden, dafür aber neue, 

bessere Jobs entstanden sind. 

Was ist aber die richtige Höhe des Mindestlohns? Da sich diese 

Frage kaum seriös beantworten lässt, war es richtig, den Min-

destlohn sukzessive und unter fortlaufender wissenschaftlicher 

Bewertung anzuheben. Durch den Sprung auf 12 Euro wird die 

Erhöhung des Mindestlohns sogar eine noch größere Zahl an 

Beschäftigten betreffen als seine Einführung. Die Bundesregie-

rung geht von rund 6,2 Millionen Beschäftigten aus. Somit ver-

lässt man den bisher eingeschlagenen Pfad kleiner Erhöhungen 

und geht damit auch ein höheres Risiko ein. Zumal sie sich mit 

dieser politischen Entscheidung auch über die Mindestlohn-

kommission hinwegsetzt, der eigentlich die Empfehlung über 

die Höhe des Mindestlohns vorbehalten ist. 

Negative Beschäftigungseffekte des Mindestlohns konnte man 

vor allem bei geringfügiger Beschäftigung beobachten. Doch 

auch hier ist dafür häufig zusätzliche sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung entstanden. Dass dieser Effekt nicht größer 

ausfiel, liegt auch an der problematischen Anreizstruktur von 

Minijobs. Um die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro nicht zu 

überschreiten, wurde im Zuge der Mindestlohneinführung die 

Arbeitszeit vieler Minijobber verkürzt. Zwar mag dieser Effekt 

durch die geplante Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze auf 

520 Euro im Monat gedämpft werden, doch eigentlich spräche 

vieles für eine Zurückdrängung von Minijobs, anstatt diese 

auszuweiten. Minijobs stehen in Konkurrenz zu sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung, sind, besonders für verheiratete 

Frauen, Teilzeitfalle und anfällig für Missbrauch. 

Apropos Missbrauch: Entscheidend für den Erfolg oder Misser-

folg des Mindestlohns ist nicht zuletzt seine Einhaltung. Schon 

jetzt erhalten viele Beschäftigte weniger als den Mindestlohn. 

Um wirksam zu sein, sollte seine Einhaltung stärker kontrolliert 

und die Arbeitszeit besser erfasst werden. Die Dokumentation 

der täglichen Arbeitszeit ist zwar für die in § 2a SchwarzArbG 

genannten Wirtschaftszweige verpflichtend, kann aber (mit Aus-

nahme der Fleischindustrie) bis zu einer Woche im Nachgang 

sowie in Papierform erfolgen. Auch im Falle von Kontrollen 

können Arbeitszeitnachweise binnen einer Woche nachgereicht 

werden. Hier bedarf es dringend digitaler und manipulationssi-

cherer Lösungen. 

Unternehmen, die den Mindestlohn umgehen, verschaffen 

sich unlautere Wettbewerbsvorteile, enthalten Beschäftigten 

die ihnen zustehenden Löhne und dem Staat und damit der 

Allgemeinheit beträchtliche Steuereinnahmen vor. Gerade 

eine Bundesregierung, die sich Digitalisierung auf die Fahnen 

geschrieben hat, sollte hier genügend Anreiz haben, in digitale 

Zeiterfassungslösungen zu investieren, und deren Nutzung für 

Unternehmen kostenfrei, aber verpflichtend machen.
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